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TDie Vermittlung des Rettungsschwimmens 

in der Schule    Franz Schneider, Klosterschule zum Heiligen Grab, Baden-Baden

Elemente des Rettungsschwimmens 
als Bestandteil des schulsportlichen 
Schwimmunterrichts haben einen ho-
hen Aufforderungscharakter. Bei Befra-
gungen lag die Beliebtheit des Ret-
tungsschwimmens weit vor dem 
Techniklernen und ist genauso beliebt 
wie Spiele im Wasser. Die Bedeutung 
der Thematik für das Schulschwimmen 
ist darin begründet, dass in Deutsch-
land im Rahmen  von schulischen Akti-
vitäten am und im Wasser jährlich min-
destens 5 tödliche Ertrinkungsfälle (DL-
RG-interne Analysen von Medienbe-
richten und Unfallmeldungen)  zu ver-
zeichnen sind. Darüber hinaus nimmt 
die Zahl derer, die nicht oder unzurei-
chend schwimmen können und die Zahl 
der tödlichen Badeunfälle (im Jahr 2003 
starben nach einer DLRG-Statistik 644 
Personen im Wasser) im Freizeitbereich 
weiter zu [12][13][15]. Diese Zahlen be-
legen die gesellschaftliche Notwendig-
keit, dass möglichst viele Menschen 
elementare Elemente der Selbst- und 
Fremdrettung beherrschen und als prä-
ventive Maßnahme über die Gefahren 
am und im Wasser informiert sind. All 
dies kann im entscheidenden Moment 
lebensrettend sein.
Das Rettungsschwimmen hat somit  ei-
ne eindeutig soziale Ausrichtung. Mit 
dem Rettungsschwimmen wird die Er-
ziehung zu Verantwortungsbewusst-
sein, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit 
und Kooperation in besonderer Weise 
angesprochen und entwickelt. Verant-
wortung für sich und andere durch ent-
sprechende Handlungskompetenz [6] 
übernehmen zu können, steht hier über 
der reinen Sportivität! Leider wurden 
diese Gesichtspunkte in den neuen Bil-
dungsplänen nicht mehr wie in der Ver-
gangenheit berücksichtigt.
Das Rettungsschwimmen bietet sich 
in seiner gesamten Komplexität auch 
für den fächerverbindenden  Unter-
richt an. Der Biologielehrer vermittelt 
die Kenntnisse von Atmung und Blut-
kreislauf und bereitet die biologischen 
Grundlagen einer Herz-Lungen-Wie-
derbelebung (HLW) vor. Der Physikleh-
rer klärt Begriffe wie Auf- und Abtrieb, 
Druckverhältnisse, Sehen und Hören 
unter Wasser usw..

Mit den Lernzielen des Rettungs-
schwimmens werden die Bewe-
gungserfahrungen erweitert, neue 

Bewegungsabläufe erlernt wie auch 
die Wahrnehmungsfähigkeit und das 
eigene Verhalten im Gefahrenbereich 
Wasser verbessert. 
Hierzu zählen u.a.:
1. Gefahrensituation erkennen und ein-
schätzen und deshalb auch die Badere-
geln als sinnvolle Notwendigkeit  ein-
halten.
2. In Not geratene Personen wahrneh-
men, zur Hilfeleistung bereit sein und 
bewusst lernen wie man eine solche 
Situation meistert.
3. Einschätzen der eigenen Leistungs-
fähigkeit unter dem Gesichtspunkt der 
Wassersicherheit.
4. Gegebenenfalls im Wasser mit Klei-
dern schwimmen können.
5. Einen ermüdeten Partner im Wasser 
ans Ufer transportieren können.
6. Eine sich hilflos unter Wasser be-
findende Person durch Anschwimmen,  
Abtauchen, Streckentauchen erreichen 
und an die Wasseroberfläche bringen 
können.
7. Bewusstlose Personen im Wasser 
an den Beckenrand schleppen können.
8. Mit Hilfe von Partnern (Kooperati-
ons- und Teamfähigkeit) eine Person 
aus dem Wasser an den Beckenrand 
oder das Ufer heben und ablegen kön-
nen.
9. Die Notsituation beurteilen und ein-
schätzen können.
10. Einen Notruf an die Rettungsleitstel-
le absetzen können.
11. Notwendige Maßnahmen der Ers-
ten Hilfe leisten können.
12. Die in Not geratene Person bis zum 
Eintreffen des Rettungsdienstes be-
treuen können.

Techniken des Rettungsschwimmens 
im Unterricht

Ausgangsszenario 
Eine Schülergruppe schwimmt im Bag-
gersee. Dabei kann es aufgrund von 
Selbstüberschätzung, Übermut, man-
gelnder Schwimmfertigkeit, falscher Er-
nährung, Überhitzung u.a. zu folgenden 
(lebens-) bedrohlichen Erscheinungen 
kommen:
Krämpfe, Schwindel, Übelkeit, Erbre-
chen, Kreislaufprobleme, Erschöpfung 
bis hin zu Bewusstlosigkeit und akutem 
Kreislaufversagen u.a..
Wie kann sich der Betroffene selbst 

oder durch die Hilfe anderer Personen 
aus dieser Situation retten?
1.  Lösen von Krämpfen durch Selbst-

rettung
Durch Überanstrengung, Kältereiz, Mi-
neralmangel o.ä. bekommt ein Schüler 
Krämpfe (Finger-, Waden-, Bauch-, Ober-
schenkelkrampf). Hilfe erfolgt durch 
Selbsthilfe, indem man den betroffenen 
Muskel dehnt, eine andere Schwimmla-
ge einnimmt oder sich auf den Rücken 
legt und sich ausruht.

Lösen eines Wadenkrampfes        

Lösen eines Oberschenkelkrampfes             

Lösen von Fingerkrämpfen

2.   Transportieren eines ermüdeten 
Partners im Wasser

In der Mitte des Sees werden die 
Krämpfe oder der Erschöpfungszustand 
so stark, dass der Betroffene aus eige-
ner Kraft kaum mehr schwimmen kann. 
Ein oder mehrere  Partner helfen dem 
Mitschwimmer durch Ziehen, Schieben 
und auf andere Weise sicher ans Ufer zu 
kommen. Der zu Rettende ist ansprech-
bar, reagiert weitgehend vernünftig und 
kann seine Rettung möglicherweise so-
gar durch eigene Schwimmbewegun-
gen unterstützen.
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Ziehen

Brücke-Technik

Die hier vorgestellten Möglichkeiten 
des Transportschwimmens lassen sich 
beliebig erweitern und als Wettkampf-
formen, z.B. Abschleppstaffeln in den 
Unterricht einbauen.

3.   Schleppen eines bewegungslosen 
Partners

Personen, die sich aufgrund ihres be-
drohlichen Zustandes nicht mehr selbst 
an einem Partner  festhalten und die 
Rettungsaktion nicht mehr selbst un-
terstützen können, müssen geschleppt 
werden. Der Retter ergreift die in Le-
bensgefahr geratene Person mit den 
Händen und schleppt sie mit Beinschlä-
gen ans Ufer. Bei Personen mit noch 
deutlicher Atemtätigkeit wendet der 
Retter den Achselschleppgriff  an oder 
erfasst die Haare bzw. Bekleidung. Per-
sonen ohne Eigenatmung müssen so 
geschleppt werden, dass der Kopf nach 
hinten überstreckt (Kopf- oder Kinn-
schleppgriff) wird, um so die Atemwe-
ge über Wasser geöffnet zu halten .

Achselschleppgriff

            
Kinnschleppgriff  
             

Kinn-Kopfschleppgriff                     

Auf die sog. Fesselgriffe und Befrei-
ungsgriffe bei Ertrinkenden mit Angst 
und Panikreaktionen soll hier nicht ein-
gegangen werden. Im Notfall sollte 
man bei in Panik geratenen Personen 
den direkten Kontakt möglichst vermei-
den. 
Welche Strategien dann Anwendung 
finden können,  kann in der Literatur-
empfehlung [10][11][16] nachgelesen 
werden.

4.  Tauchen
Ist eine Person aufgrund eines Kreis-
laufversagens, durch Panikbewegun-
gen oder Erschöpfung untergegangen, 
muss der Helfer versuchen den Verun-
fallten durch Tauchen (Tieftauchen mit 
Druckausgleich, Streckentauchen) zu 
erfassen und an die Wasseroberfläche 
zu bringen.

Übungen:

Tauchen nach einem Ring      
                           
Abtauchen durch Ausatmen

ÜBUNGSAUFGABEN 
ZUM TAUCHEN:

Streckentauchen: Unterwassertauch-
züge über eine gewisse Strecke ohne 
vorherige  Hyperventilation, wobei sich 
bei den Tauchübungen alle Körperteile 
unter der Wasseroberfläche befinden 
sollten.

Tieftauchen: Das Tieftauchen kann je 
nach der notwendigen Situation mit 
Sprung, fußwärts oder kopfwärts ein-
geleitet werden. Bei allen Tauchversu-
chen in Wassertiefen von mehr als 2 
Meter sollte der Druckausgleich durch-
geführt werden. Das Öffnen der Augen 
ist für das Einsammeln von Gegenstän-
den unter Wasser unabdingbar.

Zeittauchen: Wer kann 10, 20 oder 30 
Sekunden unter Wasser die Luft anhal-
ten bis der Atemreiz  einsetzt?

5.  Schwimmen mit Kleidung
Schwimmen mit Kleidung (T-Shirt, Jog-
ginghose, Schlafanzug o.ä.) sollte im 
Unterricht durchaus als präventive 
Maßnahme geübt werden. Häufig ver-
gessen Personen, die mit Kleidern ins 
Wasser fallen, ihre Fähigkeit schwim-
men zu können. Darüber hinaus hat das 
Schwimmen mit Kleidern einen hohen 
Erfahrungswert. Bei Kleiderstaffeln, 
beim Tauchen und Springen kommt der 
Spaßfaktor beim Üben sicherlich nicht 
zu kurz. 

Geschicklichkeitsübung: Kleider im Wasser aus-
ziehen und ans Ufer werfen

6. Notfälle am Beckenrand
Ereignen sich Notfälle am Becken-
rand, stehen in den Bädern verschie-
dene Rettungshilfsmittel (Stange, 
Schwimmring, Schwimmsprosse, Pull-
Boy, Wurfball) als Auftriebs- und Kon-
takthilfe zur Verfügung, deren Handha-
bung allerdings geübt werden muss.
Der direkte Kontakt (Gefahr der Um-
klammerung und somit Eigengefähr-
dung) mit der in Not geratenen Person 
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wissen Zeitabständen sollte mit der 
Schwimmgruppe das Verhalten bei ei-
nem Notfall besprochen und geübt 
werden. Hierzu gehört:

•  Wo befindet sich das immer erreich-
bare und frei geschaltete Notruf-Te-
lefon?

•  Wie erreiche ich bei einem Notfall 
die Rettungsleitstelle? 

 Festnetz 19222,  
 mit Handy: 
 Orts-Vorwahl und dann 19 222 
 (in B.-W.) oder Europa-Notruf 112.
  Welche Informationen muss ich der 

Rettungsleitstelle weiterleiten?
•  Wo befinden sich die Verbandsmit-

tel und wie versorge ich blutende 
Wunden?

•  Verhalten bei erkennbarer Bewusst-
losigkeit (Person ist nicht ansprech-
bar)?
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diese Hilfsmittel vom Beckenrand aus 
zureicht. Die in Panik geratene Person 
hat sicheren Auftrieb, beruhigt sich und 
kann an den Beckenrand gezogen wer-
den.

Stange                             Wurfball        

Schwimmring  

Die hier vorgestellten Beispiele und 
Übungsformen können natürlich nicht 
vollständig sein, sondern eine erste An-
regung geben. Weitere vielfältige Bei-
spiele finden Sie in der angegebenen 
Literatur.

7.    Wie bringe ich einen bewusstlo-
sen Schüler aus dem Wasser?

Personen ohne Bewusstsein sind nicht 
in der Lage Rettungsmaßnahmen ak-
tiv zu unterstützen. Die Muskulatur des 
Körpers ist erschlafft und bewegungs-
los. Ab einem gewissen Körpergewicht 
des Verunfallten bedarf es der aktiven 
Mithilfe von mehreren Personen. Ist 
die Lehrkraft alleine und der Schwimm-
meister nicht unmittelbar erreichbar, 
können die Schüler eine wertvolle Hil-
fe sein. Eine solche mögliche Mithilfe 
muss allerdings vorher besprochen und 
geübt werden, sonst klappt sie in ei-
nem Notfall vielleicht nicht.    

   
8.  Verhalten bei einem Notfall (Ret-

tungsfähigkeit) mit Schülern be-
sprechen und üben

In der 1. Schwimmstunde und in ge-

Kopfstützen 

•  Verhalten bei Atem- und Kreislauf-
problemen?

•  Verhalten bei einem vorliegenden 
Atem- und Kreislaufstillstand? Wie 
geht die HLW?

•    Wie organisiere ich  meine  
Schwimmgruppe bei einem Not-
fall?

Richtiges Unfallmanagement muss 
im Vorfeld auch mit den Schülern be-
sprochen/geübt werden!
Um im Notfall richtig helfen zu können, 
sollte ein Erster-Hilfe-Kurs in gewissen 
Abständen aufgefrischt werden.

Rettungsgriff                             über den Bauch   

auf den Rücken drehen                                                                 Hören  Sehen  Fühlen
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9.  Kooperation mit Rettungsorgani-
sationen

Im Rahmen des Kooperationsmodells 
„Schule-Verein“ wäre es denkbar und 
empfehlenswert, dass die Schwimm-
lehrkraft im Schulschwimmen oder 
in der Schwimm-AG die Rettungs-
schwimmtechniken erarbeitet und bei-
spielsweise im Rahmen einer außer-
unterrichtlichen Veranstaltung, bei Pro-
jekttagen oder bei einem sportlichen 
Schullandheimaufenthalt mit einer 
Rettungsorganisation Kontakt aufnimmt 
und qualifizierte Abnahmen durch Lehr-
scheininhaber vereinbart. Notwendiges 
Ausbildungsmaterial (Kleider, Rettungs-
geräte, HLW-Puppe, Verbandsmaterial, 
etc.) wird hierfür von DRK- oder DLRG-
Ortsgruppen  und anderen Organisatio-
nen gerne bereitgestellt.

Erste-Hilfe-Kurse bieten u.a. folgende 
Rettungsorganisationen an:

- DLRG 
- Johanniter-Unfallhilfe
- DRK
- Malteser-Hilfsdienst 
- Arbeitersamariterbund

SCHWIMMABZEICHEN UND SONS-
TIGE WETTBEWERBE

Eine im August 2004 durch das Ham-
burger Meinungsforschungsinstitut 
TNS EMNID durchgeführte Untersu-
chung ergab, dass nahezu 10 % aller 
Schüler in ihrer Schulzeit in Deutsch-
land nicht schwimmen lernen. 23 % 
der deutschen Bevölkerung kann nach 
eigenen Angaben gar nicht oder nur 
schlecht schwimmen. 
Die Bildungspläne in Baden-Württem-
berg sprechen von Standards die er-
reicht und auch evaluiert werden müs-
sen. Die Qualität der Schwimmfä-
higkeit im Sinne einer Niveaukon-
kretisierung (NIKO) kann in diesem 
Zusammenhang durch die Abnah-
me von Schwimmabzeichen festge-
stellt werden. Laut TSN EMNID ist 
Baden-Württemberg bei der Vergabe 
von Schwimmabzeichen mit nur 28 % 
Schlusslicht unter allen Bundesländern.
Diese Zahl wundert nicht, zumal die Emp-
fehlung „Abnahme von Schwimm- 
und Rettungsschwimmabzeichen“ 
in  den neuen Bildungsplänen für das 
Schulschwimmen nahezu keine Erwäh-
nung mehr findet.

Schwimmabzeichen – ein unver-
zichtbares Element des Schwim-
munterrichts

Für die Abnahme von Schwimmabzei-
chen im Unterricht sprechen folgende 
Gesichtspunkte:

1.  Schwimmabzeichen haben in allen 
Könnensstufen einen hohen Auffor-
derungscharakter.

2.  Für alle Alters- und Ausbildungs-
stufen gibt es eine Vielzahl von 
Schwimmabzeichen. 

3.  Mit der Abnahme von Schwimmab-
zeichen wird die Wassersicherheit 
und Wasservertrautheit weiter ver-
bessert.

4.  Mit den Schwimmabzeichen wer-
den auch rettungsspezifische Ge-
sichtspunkte vermittelt. 

5.  Das Bahnenschwimmen mit dem 
Ziel der reinen Technik kann in 
der geschickten Verpackung von 
Schwimmabzeichen einen neuen, 
den Unterricht  belebenden Anreiz 
erfahren.

Quelle: 
WASSERRETTUNG – Üben und anwenden,  DLRG-Präsidium, Postfach 1251, 31537 Bad Nenndorf. Oder: www.dirg.de Mail: dvv@dlrg.de
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stellt die Möglichkeit, ein Schwimm-
abzeichen zu erwerben, eine weite-
re Motivation dar, sich noch inten-
siver mit dem Schwimmen zu be-
schäftigen und das Schwimmen 
auch außerhalb der Schule/Schulzeit 
zu betreiben.

7.  Schülerinnen und Schüler mit abge-
legtem DLRG Rettungsschwimmab-
zeichen in Silber können  in Bädern 
der Kommunen als Badeaufsicht (Fe-
rienjob) eingesetzt werden. Darüber 
hinaus haben sich solche Schüler bei 
der Beaufsichtigung von Teilgruppen 
im Rahmen einer zumutbaren Ver-
antwortung im Schwimmunterricht 
bewährt.  

Laut einer Vereinbarung der Schwimm-
sporttreibenden Verbände über die  
Annahmeberechtigung [35] von 
Schwimmabzeichen darf jede Lehr-
kraft, die Schwimmen unterrichtet, 
Schwimmabzeichen abnehmen. In der 
„Deutschen Prüfungsordnung Schwim-
men-Retten-Tauchen“ [6][7], sind die 
Prüfungsinhalte und Abnahmeberechti-
gungen näher erläutert.
Neben den Abzeichen der Schwimm-
sporttreibenden Verbände (Schwimm-
meisterverband, DLRG, DRK, DSV, 
DTB, VDST) gibt es noch eine Vielzahl 
interessanter Varianten und Angebote 
von sog. „freien Schwimmabzeichen“. 
Natürlich können Sie ein schulinternes 
Abzeichen kreieren.

Bezugsquellen der Schwimmabzei-
chen:

1.   Präsidium der DLRG, Im Niedern-
feld 2, 31542 Bad Nenndorf, 

  www.dlrg.de
2.    DLRG-Verlag und Vertriebsge-

sellschaft, Mail: dvv@dlrg.de
3.   Sport-Thieme, 38367 Grasleben, 

Tel.: 05357 – 18181, 
  www.sport-thieme.de
4.   Erhard Sport, 91533 Rothenburg,  

 Tel.: 09861-40692, 
  Mail: info@erhard-sport.de

FUNKTIONELLE BADEKLEIDUNG

In jüngster Zeit gibt es häufig Diskussio-
nen zwischen Lehrern, Schülern, Eltern 
und den Fachangestellten für das Bä-
derwesen zum Thema Badekleidung. 

Hierzu einige Gesichtspunkte

Im Bereich des Schwimmunterrichts 
sollte der Schüler eine funktionelle,  
sportartspezifische Badekleidung tra-
gen, so dass:

•  Schwimmtechniken ohne Behinde-
rung durch Kleidung geübt werden 
können,

•  fachgerechte Korrekturen der Bewe-
gungstechnik möglich sind,

•  das Ausdauerschwimmen nicht früh-
zeitig abgebrochen werden muss,

•  Sprünge ins Wasser nicht durch rut-
schende Bekleidung behindert wer-
den,

•  das Tieftauchen nicht durch mit Luft 
gefüllte Bekleidung erschwert wird,

•  der Wasseranteil am Beckenrand 
sich durch den hohen Stoffanteil 
(triefende Kleidung) nicht unnötig 
vermehrt und somit die Rutschge-
fahr erhöht wird,

•  beim Aufstieg auf den Sprungturm 
die unten wartenden Schüler nicht 
durch vermehrt tropfende Kleidung 
behindert werden und die Rutsch-
gefahr erhöht wird,

•  Schwimmmeister sich nicht bekla-
gen müssen, dass sich in den Ber-

mudas nach dem Duschen vor dem 
Schwimmen noch erhebliche Dusch-
mittelreste befinden, die die Was-
serqualität verschlechtern bzw. den 
Chemieeinsatz unnötig erhöhen,

•  der Ausstieg aus dem Wasser nicht 
durch nasse und schwere Kleidung 
erheblich erschwert wird.

Allerdings gibt es vermehrt Probleme 
die Forderung nach der Schwimm-
badehose/Badeanzug durchzuset-
zen, weil:

•  eine Schwimmhose/Badeanzug bei 
Schülern/innen nicht „trendy“ ist 
und daher aus modischen Gründen 
vielfach massiv(!) abgelehnt wird

•  fettleibige Jungs sich gerne in Ber-
mudas verstecken und keine Bade-
hose tragen

•  Badehosen die Geschlechtsmerk-
male bei Jungs zu sehr betonen und 
die Jungs sich in der Pubertät damit 
nicht vor anderen zeigen wollen

•  Eltern den Kauf einer Badehose und 
eines Badeanzugs ablehnen, weil 
„wir für die wenigen Schwimmstun-
den dem Jungen keine Badehose, 
die er sonst im Freibad nicht anzie-
hen wird, kaufen wollen“

Um im Vorfeld Diskussionen aus dem 
Weg zu gehen, wäre ein Elternbrief mit 
notwendigen ergänzenden Informatio-
nen zum Schwimmunterricht sinnvoll.

FRAGEN ZU UNFÄLLEN BEIM 
SCHWIMMUNTERRICHT UND BEI 
AU S S E R U N T E R R I C H T L I C H E N 
SCHULVERANSTALTUNGEN

Die oben gemachten Aussagen zur 
Regelung der Rettungsfähigkeit im 
Schwimmunterricht sind mit dem zu-
ständigen Unfallversicherungsträger 
abgestimmt. Grundsätzlich besteht ein 
gesetzlicher Unfallversicherungsschutz 
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SGB VII) im Rahmen der Schülerunfall-
versicherung. Gleichzeitig schließt der 
Anspruch des Schülers aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung nach §§ 104, 
105 SGB VII alle anderen gesetzlichen 
Ansprüche auf Ersatz des entstande-
nen Personenschadens aus. Dies be-
deutet, dass die Schülerin bzw. der 
Schüler weder Ansprüche gegen die 
Lehrkraft persönlich (Ausnahme: vor-
sätzliche Schädigung) noch gegen das 
Land aus Amtshaftungsgrundsätzen 
(Art. 34 GG., § 839 BGB) geltend ma-
chen kann.
Sofern die Lehrkraft einen Personen-
schaden vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig herbeiführt, besteht für den Unfall-
versicherungsträger die Möglichkeit, auf 
die Lehrkraft zurückzugreifen (§ 110 
SGB VII).

Das Kultusministerium beabsichtigt in 
einer der nächsten Ausgaben von „Kul-
tus und Unterricht“ Mitteilungen und 
Hinweise zum Thema Rettungsfähig-
keit zu veröffentlichen

Literatur- und Quellenverzeichnis:
1.    BADK-Information 2/1989:Haftungsrecht-

liche Organisation im Interesse der Scha-
denverhütung, VII. Schwimmbäder und 
Freizeiteinrichtungen von Günter Moskopp

2.    BAGUV: Lehrerinformationen zur 
Sicherheitserziehung ... Schwimmen, in: 
Zeitschrift Pluspunkt, 4/89

3.     BAGUV: Lehrbriefe Rettungsschwimmen, 
Ausgabe 1/93

4.    BÖS/OPPER/WOLL: Fitness von Grund-
schulkindern, Karlsruhe 2002

5.    DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 
DAS BÄDERWESEN: Merkblatt 94.05, 
Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht in 
öffentlichen Bädern während des  Badebe-
triebes, Ausgabe Februar 2003

6.    DLRG: Vereinbarung über die Gültigkeit der 
„Deutschen Prüfungsordnung Schwim-
men-Retten-Tauchen“ in Verbänden und 
Schulen, beschlossen durch die Kommis-
sion „Sport“ der Ständigen Konferenz der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
am 26.11.1997

7.    DLRG (Hrsg): „Vereinbarung über die 
Gültigkeit der Deutschen Prüfungsordnung 
„Schwimmen -Retten -Tauchen in Verbän-
den und Schulen“, Bad Nenndorf 1998

8.    DLRG: Dokumentation Symposium 
„Schwimmen- im Spannungsfeld von Be-
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